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Konkurs der Bio Schwand AG — Aktivitaten der Familie Heinz Jseli

Bereits seit mehreren Jahren ist bekannt, dass die Bio Schwand AG in finanzieller Schieflage
steckt. In der Biobranche und unter Kennern des Areals der ehemaligen Landwirtschaftsschule
Schwand in Minsingen wurde der Konkurs vorausgesagt. Entsprechende Vorbereitungen zur
Ubernahme der Liegenschaftsverwaltung und insbesondere des Betriebs der Restauration und
des Hausdienstes wurden getroffen. Diese Informationen wurden dem Konkursamt unmittelbar
nach Bekanntwerden des Konkurses tbermittelt.

Umso erstaunter nahmen die betroffenen Kreise Kenntnis vom Entscheid, samtliche betriebli-
chen Aktivitaten an den gleichlautenden Verein zu lUbertragen, der von denselben Personen ge-
fuhrt wird wie die sich im Konkurs befindende Bio Schwand AG.

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Wie erfolgt grundsétzlich bei einem Konkurs die Weiterfiihrung der aktuellen Geschéaftsta-
tigkeit im Hinblick auf Schadensminderung?

2. Weshalb kann die Familie von Heinz Jseli — Geschaftsfihrerin bei der seit Ende Januar
konkursiten Bio Schwand AG — als «Verein Bio Schwand» die Verwaltung der seinerzeit
vom Kanton Gbernommenen Liegenschaften weiterfihren?

3. Inwelcher Form hat die Konkursverwaltung die Mieter und Benutzer tiber die Ubertragung
der Verwaltung auf dieselben Personen, die den Konkurs der Bio Schwand AG zu verant-
worten haben, informiert? Wurde den Mietern und Benutzern eine Anhérung ermdoglicht?

4. Wurde der Enemaligenverein Schwand-Baregg fiir die Ubernahme der Verwaltung und ins-
besondere die Fuihrung der Restauration angefragt? Wenn nein, warum nicht, und wer
ware allenfalls flr eine solche Anfrage zustandig gewesen?

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 17.08.2022 | Version: 4 | Dok.-Nr.: 251309 | Geschaftsnummer: 2022.RRGR.141

1/3



Begriindung der Dringlichkeit: Der Konkurs ist eréffnet.

Antwort des Regierungsrates

Das Regionalgericht Bern-Mittelland hat am 31.01.2022 den Konkurs Uber die Bio Schwand AG
ertffnet. Das zustandige Konkursamt hat die Huber Real Estate AG mit der Verwaltung vor Ort
beauftragt und flr Fragen betreffend Abschluss und Erneuerung von Mietvertragen die Solutio-
nis AG als Hilfsperson der Konkursverwaltung beigezogen.

Mit dem Verein Bio Schwand wurde ein bis 31.12.2022 befristeter Mietvertrag abgeschlossen.
Der Verein hat per 1. Marz 2022 samtliche Mitarbeitenden der Bio Schwand AG Ubernommen.
Dadurch konnten ab diesem Zeitpunkt die Forderungen zu Lasten der Konkursmasse reduziert
werden. Zudem konnte voriibergehend fiir sieben Personen eine neue Anstellung gesichert
werden.

Mit den Mieterinnen und Mietern wurden Gesprache vor Ort gefiihrt mit dem Ziel, den Tagesbe-
trieb aufrecht erhalten zu kénnen. Zudem konnten durch die Zusammenarbeit des Vereins Bio
Schwand mit der Stiftung «Zugang B» auf dem Areal Schwand kurzfristig Unterkunft und Ver-
pflegung fiir bis zu 70 Kinder und 20 Betreuungspersonen aus der Ukraine angeboten werden.

Zu Frage 1:

Die Sicherung der Aktivmasse im Konkurs und die Frage nach einer allfalligen Betriebsweiter-
fuhrung sind in Art. 221 ff. Bundesgesetz Uber Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR
281.1) geregelt. Fur die Schliessung oder Weiterfihrung eines Betriebes ist insbesondere Art.
223 Abs. 1 SchKG massgebend. Eine Weiterfilhrung dréngt sich nur dann auf, wenn der Betrieb
unter geniigender Aufsicht weitergefiihrt werden kann. Voraussetzung fur eine Weiterfiihrung
sind insbesondere ein vollstandiges Inventar und ein vollstandiger Abschluss der Blcher der
Konkursitin. Zudem sind die Miet- bzw. Pachtverhéltnisse oder Versicherungsregelungen zu be-
ricksichtigen. Betriebsweiterfiihrungen finden im Kanton Bern sehr selten statt. Auch im vorlie-
genden Fall liegt keine Betriebsweiterfiihrung vor.

Die Betriebsweiterfiihrung nach Art. 223 SchKG ist nicht mit einer der Kernaufgaben der Kon-
kursverwaltung zu verwechseln, namlich die Aktivmasse zu schitzen und im besten Fall zu ver-
mehren und die Passivmasse mdaglichst klein zu halten, so dass fur alle Glaubiger/innen das
bestmdgliche Ergebnis resultiert. So erfolgen situativ z.B. zeitlich befristete Vermietungen von
Réaumlichkeiten oder andere Nutzungslésungen, wenn damit Raumaufwand reduziert bzw. Ver-
waltungs- oder Verwertungserldose erhoht oder Mitarbeitende wéhrend der Kiindigungsfrist
fremdbeschéftigt werden konnen. Es ist die Aufgabe der Konkursverwaltung im Interesse aller
involvierten Personen und der Glaubiger/innen die beste Lésung zu erzielen.

Im hier interessierenden Fall konnten durch die Ubernahme der Mitarbeitenden ab dem 1. Méarz
2022 die Lohnforderungen zu Lasten der Konkursmasse abgewendet werden. Durch die Miet-
zinseinnahmen aus dem befristeten Mietvertrag werden die Verwaltungskosten des Grund-
stiicks (Strom, Heizung, Versicherungen usw.) teilweise gedeckt.
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Zu Frage 2:

Die Verwaltung der sich in der Konkursmasse der Bio Schwand AG befindenden Gebéaude liegt
bei der Konkursverwaltung bzw. bei den beigezogenen Hilfspersonen. Der Verein «Verein Bio
Schwand» ist lediglich Mieter und verwaltet keine Liegenschaften.

Die Konkursverwaltung ist ihrem gesetzlichen Auftrag nachgekommen, den Glaubigerschaden
durch die Mietzinseinnahmen zu minimieren. Ebenso war das Ziel der Konkursverwaltung, das
aktuelle Seminar- und Restaurationsgeschaft aufrecht zu erhalten, um die bestehende Kund-
schaft gegebenenfalls einer kiinftigen Kaufinteressentin bzw. einem Kaufinteressenten weiter-
geben zu kénnen.

Zu Frage 3:

Die Verwaltung liegt bei der Konkursverwaltung bzw. bei den beigezogenen Hilfspersonen (Hu-
ber Real Estate AG sowie Solutions AG), sie wurde nicht auf verantwortliche Personen der Bio
Schwand AG Ubertragen.

Die beigezogenen Hilfspersonen haben mit den Mieterinnen und Mietern schriftlich sowie wah-
rend des Konkursverfahrens personlich vor Ort kommuniziert.

Zu Frage 4:
Der Ehemaligenverein Schwand-Béaregg wurde von der Konkursverwaltung nicht angefragt.

Erfahrungsgemass melden sich Ubernahmeinteressenten/innen bei Konkurseroffnung beim
Konkursamt. Im vorliegenden Fall erfolgte dies erst, als der befristete Mietvertrag mit dem Ver-
ein Bio Schwand bereits abgeschlossen war.

Die Konkursverwaltung hat sich bei der Ubertragung von Verwaltungsaufgaben an Huber Real
Estate AG wie Ublich von der Frage leiten lassen, wer ausgewiesene Expertin oder ausgewiese-
ner Experte fur die entsprechenden Handlungen ist und — besonders wichtig — wer die entspre-
chenden Arbeiten neutral und ohne Né&he zu allfélligen Verfahrensparteien erledigen kann.

Der Zweck des Ehemaligenvereins Schwand-Béregg liegt gemass Art. 2 seiner Statuten nicht

im Bereich der Liegenschaftsverwaltung. Es ware daher nicht sinnvoll gewesen, die Verwaltung
dem Ehemaligenverein Schwand-Béaregg zu Ubertragen.

Verteiler
— Grosser Rat

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 17.08.2022 | Version: 4 | Dok.-Nr.: 251309 | Geschéaftsnummer: 2022.RRGR.141

3/3



	Antwort des Regierungsrates
	Konkurs der Bio Schwand AG – Aktivitäten der Familie Heinz Jseli
	Antwort des Regierungsrates

